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Betreff: 57184 (6321 Sassnitz) Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Sassnitz 

Bezug: Ihr Schreiben vom 26.02.2024 

Anlagen: 0  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 26.02.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Das im Betreff bezeichnete Plangebiet liegt in der Nähe der Bahnstrecke Nr. 6321 (Stralsund – 

Sassnitz). Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke ist die DB InfraGO AG, eine Eisenbahn des 

Bundes. Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berührt. 

 

Es ergeht folgende Stellungnahme: 
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1. Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), die Auswirkungen auf das 

Vorhaben haben können, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. Aus planrechtlicher 

Sicht bestehen keine Bedenken.  

 

Allgemeine Hinweise für die Baumaßnahmen und die Grundstücknutzung: 

2. Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den 

Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie sind 

einzuhalten.  

3. Der Grundstückeigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des Grundstücks 

keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahnbetrieb auf der 

Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten gestört, gefährdet oder behindert wird. 

4. Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden. 

5. Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu wählen, dass deren Überhang nicht 

die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen kann. Bäume und Sträucher müssen durch 

ihre artbedingte Wuchshöhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass bei Wind-wurf und Windbruch 

die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet wird.  

6. Es ist auszuschließen, dass Beleuchtungen, Leuchtreklamen, Werbeanlagen und dergleichen 

Blendungen von Eisenbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Größe oder Ort und Art der 

Anbringung Verwechselungen mit Verkehrszeichen oder Eisenbahnsignalen auslöst oder deren 

Wirkung beeinträchtigt. Sollten sich dennoch entsprechende Feststellungen ergeben, sind die 

betroffenen Einrichtungen umgehend zu entfernen oder so zu ändern, dass Gefährdungen 

ausgeschlossen werden.  

7. Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu dulden.  

8. Für Baugenehmigungen nahe der Strecke ist die DB AG (koordinierende Stelle: DB Immobilien, 

Region Ost, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin) zu beteiligen:  

DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com. 

 

Diese Stellungnahme wird elektronisch übermittelt und trägt deshalb keine Unterschrift. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Schwarz

 


